
Absender: GRÜNE-Fraktion     Groß-Gerau, 17.06.2026 
 
 
 
 
 
 
 
An die 
Stadtverordnetenvorsteherin 
der Kreisstadt Groß-Gerau 
Am Marktplatz 1 
64521 Groß-Gerau 
 
 
 
 
Antrag zur Stadtverordnetenversammlung  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 
Finanz-, Digital-, Organisationsausschuss 17.06.2026 beschließend 
Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt 
Groß-Gerau 23.06.2026 beschließend 

 
 
(wird vom Büro vergeben) 
 
Antrag Nr. AT-38/2026-2031 
 

Antragsteller: 
GRÜNE-Fraktion 
 

 

Betreff: 
Änderungsantrag Verpachtung städtischer Gärten, Neufassung der Verträge und 
Anpassung der Pachtpreise (Vorlage 137/2026) – Erhöhung Pachtpreis (Fraktion: Bündnis 
90 / Die Grünen) 
 

Antragstext: 
Der im Entwurf der Neuverträge enthaltene Abschnitt zur Gartenpacht soll wie folgt geändert 
werden: „Ab dem 01.01.2027 beträgt die Gartenpacht für alle städtischen Gartenflächen und 
deren festgesetzte Flächengröße 0,50 € pro m². Ab dem 01.01.2028 erhöht sich der Pachtpreis 
auf 1,00 € pro m².“ 
 
Begründung: 
Die im Entwurf vorgesehenen 0,27 € pro m² sind unzureichend, da dieser Betrag lediglich die 
Personalkosten in Höhe von ca. 8.200 € abdeckt. Tatsächlich weist das Produkt 55102 des 
Teilhaushalts jedoch ein Defizit von 34.269 € aus. Wichtige Kostenpositionen wie Nebenkosten 
sowie der Aufwand für die Müllentsorgung bei verlassenen Gärten werden durch den 
vorgeschlagenen Pachtpreis nicht berücksichtigt und müssten somit weiterhin durch den 
städtischen Haushalt querfinanziert werden. 
Angesichts der extrem angespannten und defizitären Haushaltslage ist eine solche 
Subventionierung von Kleingartenflächen nicht mehr vertretbar. Zudem muss im Kontext einer 
prekären allgemeinen Wohnungssituation und eines begrenzten Zugangs zu 
Grünflächen festgehalten werden, dass die Bewirtschaftung eines eigenen Gartens ein Privileg 
darstellt. Es ist daher nur folgerichtig, dass Neuverträge so gestaltet werden, dass die Kosten fair 
und realistisch auf die Nutzer verteilt werden, anstatt die finanzielle Last der Allgemeinheit 
aufzubürden. Die stufenweise Erhöhung stellt dabei einen fairen Übergang dar und ermöglicht 
den Pächterinnen und Pächtern eine planbare Anpassung an die neuen Konditionen. 
 

 



 




